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Satzung der Stadt Schwaan

für das Gebiet "Vorbecker Landweg West" in Schwaan,
südlich der Bützower Straße und westlich des Vorbecker Landweges

über die 4. Änderung und Neufassung
des Bebauungsplans Nr. 2, Teil West

Landkreis Rostock

Bearbeitungsstand: 29.04.2019AUSFERTIGUNG

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs i. d. F. der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
sowie nach § 86 der Landesbauordnung M-V i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl.
M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.07.2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), wird nach
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Schwan vom 09.05.2019 folgende Satzung über die
Neufassung und 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2, Teil West für das Gebiet „Vorbecker Landweg
West“ in Schwaan, südlich der Bützower Straße und westlich des Vorbecker Landweges, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

SATZUNG DER STADT SCHWAAN
4. ÄNDERUNG UND NEUFASSUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 2, TEIL WEST FÜR DAS GEBIET "VORBECKER LANDWEG WEST"

BürgermeisterSchwaan, (Siegel )

 Schauer

Übersichtsplan M 1 : 10 000

Dipl.- Ing. Wilfried Millahn Architekt für Stadtplanung, AKMV 872-92-1-d

Fax (0381) 377 06 59Tel. (0381) 377 06 4218057 RostockWarnowufer 59bsd

Dipl.-Ing. Reinhard Böhm
Dipl.-Ing. Ute Hoffmann
Dipl.-Ing.  Wilfried Millahn

Bürogemeinschaft für
Stadt- und Dorfplanung

0
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Planunterlage:
Kataster-, Lage- und Höhenplan vom 22.11.2018 (Stand 23.03.2018)
Gmk. Schwaan; Fl. 6, 9; Lagebezug G-K 42/83, Höhenbezug HN76
(Vermessungsbüro J. Dubbert, ÖbVI, Altes Gutshaus 2, 23968 Gramkow

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S. 3786) sowie die Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert durch
Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

Planzeichen                                            Erläuterung                                                            Rechtsgrundlage

I. FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG                                                                               (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

                              Reine Wohngebiete (vgl. TF 1.1)                                                                (§§ 1, 3 BauNVO)

PLANZEICHENERKLÄRUNG TEIL B: TEXT
1.       Art und Maß der baulichen Nutzung                 (§ 9 (1) Nr. 1 und (3) BauGB und §§ 1, 16, 18 BauNVO)

1.1     Für die Reinen Wohngebiete (WR) gelten die Vorschriften der §§ 3, 12-14 BauNVO.   (§ 1 (3) BauNVO)

          Bäume: (Heister, 2 x verpflanzt, 100 - 125 cm hoch)

  VERFAHRENSVERMERKE
 1.     Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom 14.12.2017. Die
         ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung auf der
         Homepage der Stadt am 15.12.2018 erfolgt.

 2.     Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 LPlG beteiligt
         worden.

 3.     Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom
         23.11.2018 bis zum 07.12.2018 durchgeführt worden.
 4.     Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4
         Abs. 1 BauGB ist mit Schreiben vom 16.11.2018 erfolgt.

 5.     Die Stadtvertretung hat am 13.12.2018 den Entwurf der 4. Änderung und Neufassung des
         Bebauungsplans mit Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

 6.     Der Entwurf der 4. Änderung und Neufassung des Bebauungsplans mit der Begründung hat in
         der Zeit vom 21.01.2019 bis zum 21.02.2019 während der Öffnungszeiten nach § 3 Abs. 2
         BauGB öffentlich ausgelegen und auf der Homepage der Stadt zur Verfügung gestanden. Die
         öffentliche Auslegung ist mit Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
         fügbar sind, und mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgege-
         ben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt
         bleiben können, am 04.01.2019 durch Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt und durch
         Aushang an den Bekanntmachungstafeln ortsüblich bekannt gemacht worden.

 9.     Die 4. Änderung und Neufassung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung
         (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am 09.05.2019 von der Stadtvertretung als Satzung be-
         schlossen. Die Begründung zur 4. Änderung und Neufassung des Bebauungsplans wurde mit
         Beschluss der Stadtvertretung vom 09.05.2019 gebilligt.

10.    Der katastermäßige Bestand im Bereich des Bebauungsplans am 22.11.2018 wird als richtig
         dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der
         Vorbehalt, dass Regressansprüche nicht abgeleitet werden können.

Schauer
BürgermeisterSchwaan, (Siegel )

Dubbert
ÖbVIGramkow, (Siegel )

WR

                              Allgemeine Wohngebiete (vgl. TF 1.2)                                                       (§§ 1, 4 BauNVO)

                              Mischgebiete (vgl. TF 1.3)                                                                          (§§ 1, 6 BauNVO)

MASZ DER BAULICHEN NUTZUNG                                                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

                              Geschossflächenzahl als Höchstmaß

                              Grundflächenzahl0,4

II

o

FH
10,00 m

TH
4,50 m

ED

0,4

Höhe baulicher Anlagen

                              Traufhöhe als Höchstmaß in Metern über Straße (vgl. TF 1.5, 1.6)

                              Firsthöhe als Höchstmaß in Metern über Straße (vgl. TF 1.5, 1.6)

                              Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN                                                                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

                              offene Bauweise                                                                                             (§ 22 BauNVO)

                              nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

                              Baugrenze                                                                                                      (§ 23 BauNVO)

VERKEHRSFLÄCHEN                                                                                                (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

                              Straßenverkehrsflächen
                                                                                               (Landesstraße 133: nachrichtlich, § 9 (6) BauGB)

                              Straßenbegrenzungslinie - auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer
                              Zweckbestimmung

                              Verkersflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

                              Verkersberuhigter Bereich

                              öffentliche Parkfläche

                              Geh- und Radweg

pö

X

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN UND FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG

                              Fernwärme                                                                                   (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

                              Abwasser                                                                                      (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

                              Müll-Bereitstellungsplatz (Benutzung am Abholtag)                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

GRÜNFLÄCHEN                                                                                                         (§9  Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

                              Grünflächen

Zweckbestimmung:

                              öffentlich / privat

ANPFLANZUNGEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGER BEPFLANZUNG SOWIE
BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN                                                                               (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

                              Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
                              Bepflanzungen                                                                          (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

                              Anpflanzen von Einzelbäumen

                              Erhaltung von Einzelbäumen

SONSTIGE FESTSETZUNGEN

203804160

                              Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung
                              innerhalb eines Baugebietes                                            (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

                              Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
                                                                                                                                              (§ 9 Abs. 7 BauGB)

II. KENNZEICHNUNGEN

                              Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
                              belastet sind, Sanierungsbedarf bei Nutzungswechsel (sh. Bodenuntersuchung v.
                              14.05.2004)                                                                                    (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

                              Gesetzlich geschützter Festpunkt der amtl. Geodätischen Grundlagennetze M-V
                              (vgl. § 26 GeoVermG M-V)

                              Hofentwässerungsschächte

WA

MI

1.2     Für die Allgemeinen Wohngebiete (WA) gelten die Vorschriften der §§ 4, 12-14 BauNVO mit der Maß-
          gabe, dass
          - Räume für Ferienwohnungen i. S. v. § 13 a S. 1 BauNVO in sonst überwiegend anders genutzten
            Gebäuden allgemein zulässig sind und
          - die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Ziffer 2 bis 5 nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes sind
            (sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe,
            Tankstellen).                                                                                                           (§ 1 (3), (6) BauNVO)
1.3     Für die Mischgebiete (MI) gelten die Vorschriften der §§ 6, 12-14 BauNVO mit der Maßgabe, dass
          - die Nutzungen gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7, 8 und gemäß Abs. 3 BauNVO unzulässig sind
            (Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Vergbügungsstätten).                                (§ 1 (3), (5), (6) BauNVO)

1.4     Das Sondergebiet ‚Reiterhof' dient der Pferdehaltung und dem Reitsport.
          Zulässig sind
          - Stallgebäude für die Unterbringung von Pferden und Ponys
          - Gebäude und Anlagen für den Pferdesport sowie für den Beritt und die Bewegung der Pferde
          - Anlagen für die Zwischenlagerung von Futtermitteln und von Stalldung
          - Ställe und Einrichtungen für die nicht erwerbsmäßige Nutztierhaltung für Schauzwecke
            (Streichelzoo - Hühner, Gänse, Kaninchen, Ziegen, Schafe usw.)
          - Gebäude und Räume für die Beherbergung von Reitferiengästen
          - Wohnungen für Aufsichts-/Betreuungspersonen, die dem Reiterhof zugeordnet sowie nach
          Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.
          §§ 12,14 BauNVO sind anzuwenden.                                                                 (§ 1 (3), 11 (2) BauNVO)

1.5     Höhenbezug
          Maßgeblich für die Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen und die Höhenlage der Geländeoberflä-
          che i. S. d. LBauO M-V ist das Höhenniveau der zur Grundstückserschließung bestimmten Verkehrs-
          fläche im Mittelpunkt des Anschlussbereichs (Grundstückszufahrt) an das jeweilige Baugrundstück.
          Liegt das anstehende Gelände im Mittelpunkt der überbaubaren Fläche des Baugrundstücks mehr als
          0,5 m über dem maßgeblichen Pukt der Verkehrsfläche, so ist eine Überschreitung der in Teil A zuge-
          lassenen Bauhöhen (TH, FH) um die festgestellte Höhendifferenz allgemein zulässig.
                                                                                                                            (§ 9 (3) BauGB, § 18 BauNVO)

1.6     Als Traufhöhe gilt die Höhe der Schnittlinie der Dachaußenhaut mit der aufgehenden Fassade, ge-
          messen in der Fassadenmitte; bei Pultdächern ist die untere Schnittlinie maßgeblich. Als Firsthöhe
          gilt die Höhe des oberen Gebäudeabschlusses (First), gemessen in Fassadenmitte; eine Überschrei-
          tung der festgesetzten Oberkante um max. 0,5 m durch untergeordnete technische Aufbauten
          (Schornsteinkopf, Endrohr von Be-/ Entlüftungsleitungen etc.) ist zulässig.

2.       Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen      (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)

          Garagen und Carports gemäß § 12 Abs. 1 BauNVO sowie Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO
          dürfen in den allgemeinen und reinen Wohngebieten auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
          flächen (außerhalb der Baugrenzen) zugelassen werden. Ausgenommen davon ist die Fläche
          zwischen den vorderen (straßenseitigen) Baugrenzen und der Straßenbegrenzungslinie.
          Die Zulässigkeit von Nebenanlagen i. S. v. § 14 (2) BauNVO bleibt hiervon unberührt.

3.       Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, Anpflanzgebote
          und Bindungen für die Erhaltung von Bepflanzungen
                                                                                   (§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 BauGB i. V. m. § 44 (5) BNatSchG)

3.1     Die mit einem Anpflanzgebot festgesetzten Grünflächen ‚Siedlungsgehölz' sind mit Bäumen,
          Sträuchern und Rankern zu bepflanzen. Zur Bepflanzung sind alle folgenden Gehölze bindend anzu-
          pflanzen, zu pflegen und zu erhalten:                                                           (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

          Acer platanoides
          Acer pseudoplatanus
          Betula pendula
          Carpinus betulus
          Fagus sylvatica

          (Spitz-Ahorn)
          (Berg-Ahorn)
          (Hänge-Birke)
          (Hainbuche)
          (Rotbuche)

          Salix caprea
          Quercus robur
          Tilia cordata
          Tilia platyphyllos

          (Sal-Weide)
          (Stiel-Eiche)
          (Winter-Linde)
          (Sommer-Linde)

          Sträucher: (2 x verpflanzt, 60 - 100 cm hoch)

          Acer campestre
          Crataegus monogyna
          Corylus avellana
          Prunus spinosa

          (Feld-Ahorn)
          (Eingriffeliger Weißdorn)
          (Haselnuss)
          (Schlehe)

          Rosa canina
          Rosa corymbifera
          Sambucus nigra
          Sorbus aucuparia

          (Hunds-Rose)
          (Hecken-Rose)
          (Schw. Holunder)
          (Eberesche)

          Ranker:

          Lonicera periclymenum
          Hedera helix

          (Wald-Geißblatt)
          (Efeu)

          Clematis vitalba           (Gew. Waldrebe)

          Die Pflanzabstände sind für Bäume auf 10 m, für Sträucher auf 1 - 2 m festgesetzt; Ranker werden
          alle 5 m in die Pflanzung eingestreut. Die Bepflanzung ist spätestens mit Fertigstellung der Baustraße
          in der Pflanzperiode 01. Oktober bis 30. April von der Stadt vorzunehmen. Für die Pflege der Anpflan-
          zungen sind die Fertigstellungspflege sowie die 2-jährige Entwicklungspflege festgesetzt. Abgänge
          sind zu ersetzen.

3.2     Der in der Planzeichnung festgesetzte Baumbestand ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.
          Abgänge sind mit Gehölzen der unter Ziffer 3.1 genannten Arten zu ersetzen.
                                                                                                                                 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)
3.3     Als Straßenraumbegrünung sind in der Straße ‚Am Reiterhof' Bäume anzupflanzen. Der Pflanzabstand
          beträgt 10 m. Es ist durchgängig eine Art aus der nachfolgenden Liste zu verwenden:
          (Hochstämme 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang: 12 - 14 cm)

          Acer platanoides
          Acer pseudoplatanus
          Quercus robur

          (Spitz-Ahorn)
          (Berg-Ahorn)
          (Stiel-Eiche)

          Carpinus betulus
          Tilia cordata "Glenieven"
          Tilia platyphyllos

          (Hainbuche)
,         (Kegel-Linde)
          (Sommer-Linde)

          Die Bepflanzung ist spätestens nach Endausbau der Erschließungsstraßen in der Pflanzperiode
          01. Oktober bis 30. April von der Stadt vorzunehmen.
          Für die Pflege der Anpflanzungen sind die Fertigstellungspflege sowie die 2-jährige Entwicklungs-
          pflege festgesetzt. Abgänge sind zu ersetzen.
3.4     In den Baugenehmigungsverfahren sind folgende Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und
          zum Ausgleich der entstehenden Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionsfähigkeit des Natur-
          haushaltes und des Landschaftsbildes sicherzustellen:

3.4.1  Auf den mit einem Anpflanzgebot festgesetzten Grünflächen ‚Eingrünung/ Feldhecke' sind Sträucher
          und Ranker entsprechend der Pflanzenliste gem. Ziffer 3.1 anzupflanzen, zu pflegen und zu erhalten.
          Die Pflanzabstände sind für Sträucher auf 1,5 - 2 m festgesetzt; Ranker werden alle 3 m in die Pflan-
          zung eingestreut. Die Bepflanzung ist spätestens mit Nutzungsbeginn des Gebäudes in der Pflanz-
          periode 01. Oktober bis 30. April von privater Seite vorzunehmen. Für die Pflege der Anpflanzungen
          ist die Fertigstellungspflege sowie die 2-jährige Entwicklungspflege festgesetzt. Abgänge sind zu
          ersetzen.                                                                                                        (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

3.4.2  Je angefangene 600 m² Grundstücksfläche ist ein Laubbaum zu pflanzen, zu pflegen und zu erhalten.
          Es ist ein Baum der Artenliste gem. Ziffer 3.3 in der Qualität Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Draht-
          ballen, Stammumfang: 12 - 14 cm oder ein Obstbaum-Hochstamm vorzusehen. Die Bepflanzung ist
          spätestens in der Pflanzperiode 01. Oktober bis 30. April von privater Seite vorzunehmen. Für die
          Pflege der Anpflanzungen ist die Fertigstellungspflege sowie die 2-jährige Entwicklungspflege festge-
          setzt. Abgänge sind zu ersetzen.                                                                  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

4.       Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen                  (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

4.1     Im Baugebiet WA 3 sind Räume mit sensiblen Nutzungen (Schlaf- und Kinderzimmer) zu der vom Ver-
          kehrslärm abgewandten Gebäudeseite zu orientieren, wenn der Gebäudeabstand zur Fahrbahn der
          L 133 geringer als 20 m ist. Ist dies nicht möglich, sind aktive schallgedämmte Lüftungseinrichtungen
          erforderlich. (Schallimmissionsprognose GP 182/94; TUN GmbH)

6.       Örtliche Bauvorschriften                                                      (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 LBauO M-V)

6.1     Es sind nur Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer zugelassen. Die Giebelspitzen der Satteldächer
          dürfen abgewalmt werden (Krüppelwalm). Die Dachneigung hat mindestens 25° und höchstens 50°
          zu betragen. Bei Nebengebäuden, Carports und Garagen bis zu einer Grundfläche von maximal
          35 m² sind auch geringere Dachneigungen zulässig. Ebenfalls sind bei Wintergärten, Eingangsüber-
          dachungen und kleineren untergeordneten Bauteilen, wie z.B. Erker, andere Dachformen und gerin-
          gere Neigungen zulässig.

6.2     Ausnahmen von der Vorschrift Ziffer 6.1 sind zulässig, wenn zur Energiegewinnung neue Technolo-
          gien eingesetzt werden sollen. Diese Anlagen, z.B. Sonnenkollektoren und Absorberanlagen, dürfen
          nur weniger als die Hälfte der Dachflächen eines Gebäudes in Anspruch nehmen und sind auf eine
          Dachseite beschränkt.

6.3     Die Dacheindeckung erfolgt mit Dachziegeln oder -pfannen aus gebranntem Material oder aus Beton-
          steinen. Bei Garagen, Carports und Nebenanlagen mit einer Grundfläche bis 35 m² sind auch andere
          Materialien zulässig.

6.4     Die Einfriedungen der Baugrundstücke dürfen zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen eine Höhe
          von 0,80 m und zu den Nachbargrundstücken eine Höhe von 2,00 m nicht überschreiten.

6.5     Bei der Stellplatzbefestigung für Pkw sind nur wasserdurchlässige Befestigungen (keine bituminösen
          Befestigungen) zu verwenden.

          HINWEISE:

A        Ersatzmaßnahmen: Auf die Ersatzmaßnahmen und die Ersatzfläche wird im Bebauungsplan Nr. 2
          Teil Ost für beide Teilpläne hingewiesen.

B        Bodenfunde:
          Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gem.
          § 11 DSchG M-V die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund
          und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen Ver-
          treter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der
          Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Ver-
          pflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

C        Altlastensanierung: Die im Untersuchungsbericht Nr.: 94 431 1 GA ermittelten und zu sanierenden
          Flächen mit Bodenbelastungen sind in der Planzeichnung gekennzeichnet. Die folgenden Sanierungs-
          maßnahmen sind vorzunehmen:
          - Die bei den ehem. Gebäuden 2, 3, 4, 5 und 6 vorgefundenen Kontaminationen sind vor dem Hinter-
            grund der vorgesehenen Nutzung vorsorglich und in Bezug auf die Kohlenwasserstoffe vor dem
            Hintergrund des Grundwasserschutzes durch Abräumen im Zuge der Abbrucharbeiten zu beseitigen.
          - Die Auskofferung ist wegen der Mengeneingrenzung unter fachlicher Begleitung durchzuführen, da
            eine Eingrenzung der kontaminierten Bereiche nicht vorliegt. Eine weitergehende Untersuchung hin-
            sichtlich einer Eingrenzung ist für die lokal vorliegenden Kontaminationen nicht angebracht, dies hat
            durch sensorische Ansprache im Zuge der Arbeiten zu erfolgen.
          - Aus dem Baugrundgutachten lassen sich keine weiteren Kontaminationen ableiten. Die angeführten
            Fäkalgerüche in den Bohrungen BS 05, BS 09 und BS 12 liegen ebenso wie in den Bereichen ehe-
            maliger Silolagerung zu erwartenden, durch Sickersäfte verursachten Geruchsanomalien lokal vor.
            Böden aus diesen Bereichen sind getrennt zu lagern und derart einzusetzen, dass es bei der vorge-
            sehenen Nutzung nicht zu Beschwerden infolge Geruchsbelästigung kommt.
          - Zeitgleich mit den Auskofferungsmaßnahmen sind auch die lokal vorliegenden, kleinräumigen Kon-
            taminationen im Bereich der ehem. Gebäude 10 und 11 zu beseitigen.
          - Der Sanierungserfolg bzgl. der in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen mit Bodenbelastun-
            gen ist durch Bestimmung der Parameter für die Prüfwerte für die Wirkungspfade Boden-Mensch,
            Boden-Grundwasser der BBodenSchV (Anhang 1, 2) nachzuweisen.
          - Aushubböden, die im Rahmen von Bau- und Erschließungsmaßnahmen anfallen, sind nach den ab-
            fallrechtlichen Regelungen (TR LAGA) ordnungsgemäß zu verwerten / zu entsorgen. Bei Wiederein-
            bau im Plangebiet ist eine Nachweisführung nach BBodenSchV erforderlich (s. o.)

11.    Die Satzung über die 4. Änderung und Neufassung des Bebauungsplans, bestehend aus der
         Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Schauer
BürgermeisterSchwaan, (Siegel )

12.    Der Beschluss über die 4. Änderung und Neufassung des Bebauungsplans sowie die Stelle,
         bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden
         kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung auf der Home-
         page der Stadt am ……….. ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist
         auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Män-
         geln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) und weiter
         auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 44 BauGB) hingewiesen
         worden. Die Satzung ist mit Ablauf des …………….. in Kraft getreten.

Schauer
BürgermeisterSchwaan, (Siegel )

SO/R                              Sondergebiet ‚Reiterhof' (vgl. TF 1.4)                                                       (§§ 1, 11 BauNVO)

                              Flächen für Aufschüttungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des Straßen-
                              körpers erforderlich sind                                                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

                              Siedlungsgehölz (vgl. TF 3.1)

                              Eingrünung/ Feldhecke (vgl. TF 3.4.1)

                              Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
                              Neufestsetzung / Aufhebung der bisher festgesetzten Grenze
                                                                                                                                               (§ 9 Abs. 7 BauGB)

                              Aufhebung bisheriger Festsetzungen des Bebauungsplans v. 23.11.1994 / 31.05.1995
                              über Teilflächen des Mischgebietes MI 1, eine öffentliche Grünfläche ‚Dauerkleingärten'
                              und einen verkehrsberuhigten Bereich mit öffentlichen Parkständen und mit
                              Anpflanzgeboten für Bäume                                        (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 11, 15, 25 BauGB)

3.5     Ein im Plangebiet bestehendes Ausgleichsdefizit wird den nachstehenden Flächen anteilig wie folgt
          zugeordnet:
          -Verkehrsfläche ‚Koppelweg': 2.750 m² Flächenäquivalent
          -Planstraßen 2, 4 - 6 sowie Planstraße 1 bis Südabzweig: 2.912 m² Flächenäquivalent (gesammelt)
          -Planstraße 1 (Südabschnitt): 1.126 m² Flächenäquivalent
          -Planstraße 3: 374 m² Flächenäquivalent
          Der Defizitausgleich erfolgt durch Abbuchung von einem geeigneten Ökokonto; ein auf den Flur-
          stücken 563, 564 bestehender Ausgleichsüberschuss von 720 m² Flächenäquivalent kann dabei an-
          gerechnet werden.
          Den Flurstücken 548 und 549 ist im Zusammenhang mit der Verfüllung des Kleingewässers ein Aus-
          gleichsdefizit von 387 m² bzw. von 1.053 m² Flächenäquivalent zugeordnet, das durch Herstellung
          eines gleichartigen Biotops auszugleichen ist (Kleingewässer mit 200 m² Wasserfläche).
                                                                                                                                                  (§ 9 (1a) BauGB)

 7.     Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit
         Schreiben vom 24.01.2019 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

 8.     Die Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Bürger sowie der
         Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 09.05.2019 geprüft. Das Ergebnis ist
         mitgeteilt worden.

5.       Aufschüttungen und Abgrabungen                                                                  (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

5.1     Auf den Baugrundstücken sind Abgrabungen oder Aufschüttungen mit einer Grundfläche von mehr
          als 30 m² bis zur Höhenlage der Verkehrsfläche im Mittelpunkt des Anschlussbereichs (Grundstücks-
          zufahrt) an das jeweilige Baugrundstück allgemein zulässig. Die Geländeverhältnisse zur Straße oder
          zu den Nachbargrundstücken dürfen dabei nicht beeinträchtigt werden. Auf die Vorschriften des § 37
          des Wasserhaushaltsgesetzes über den natürlichen Ablauf wild abfließenden Wassers wird hin-
          gewiesen.

5.2     Innerhalb der öffentlichen und privaten Grünflächen sind Aufschüttungen mit einer Grundfläche von
          mehr als 30 m² im Zusammenhang mit den festgesetzten Anpflanzungen (TF 3.1, 3.4.1) allgemein
          zulässig. Die Sätze 2 und 3 der Textfestsetzung 5.1 sind zu beachten.

                              Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
                              von Boden, Natur und Landschaft                                               (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

D        Arbeiten zur Baufeldfreimachung (einschl. Gehölzrodungen) sind gem. § 39 (5) BNatSchG auf den
          Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zu beschränken. Die Bauzeitenregelung kann entfallen,
          wenn die Arbeiten vor Besetzung der Brutreviere geschützter Arten (Vögel, Fledermäuse) beginnen
          und ohne Unterbrechung fortgeführt werden oder durch eine ökologische Baubegleitung artenschutz-
          rechtliche Verbotshandlungen (§ 44 (1) BNatSchG) ausgeschlossen werden.


